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VERGÜTUNGSSYSTEM FÜR DIE MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS 

SATZUNGSWORTLAUT 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 13 der Satzung der SCHOTT Pharma AG & 
Co. KGaA geregelt, der wie folgt lautet: 

„(1) Als feste Vergütung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jedes volle Geschäftsjahr 
einen nach Ablauf des Geschäftsjahrs zahlbaren Betrag von jährlich EUR 40.000,00.  

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das doppelte, sein Stellvertreter das einein-
halbfache der festen Vergütung eines Aufsichtsratsmitglieds nach § 13 Abs. 1 dieser Satzung.  

(3) Als Mitglied des Prüfungsausschusses erhält ein Aufsichtsratsmitglied für jedes volle 
Geschäftsjahr eine zusätzliche feste Vergütung von EUR 10.000,00 als Vorsitzender des Prü-
fungsausschusses darüber hinaus für jedes volle Geschäftsjahr zusätzlich EUR 10.000,00. Als 
Mitglied eines anderen Ausschusses als des Prüfungsausschusses erhält ein Aufsichtsrats-
mitglied für jedes volle Geschäftsjahr eine zusätzliche feste Vergütung von EUR 5.000,00. 
Sämtliche Ausschussvergütungen sind jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Die 
Vergütung der Ausschusstätigkeiten für ein Geschäftsjahr setzt voraus, dass der betreffende 
Ausschuss in diesem Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat.  

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf-
sichtsrat angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig (nach vollen Monaten). Entspre-
chendes gilt, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats eine mit einer zusätzlichen Vergütung ver-
bundene Funktion nur während eines Teils des Geschäftsjahres ausübt. Eine zeitanteilige Ver-
gütung für Ausschusstätigkeiten setzt voraus, dass der betreffende Ausschuss im entspre-
chenden Zeitraum zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. Umfasst ein Geschäftsjahr nicht 
ein volles Jahr, ist die auf ein volles Geschäftsjahr bezogene Vergütung zeitanteilig zu zahlen.  

(5) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstandenen 
Auslagen erstattet, zu denen auch eine etwa anfallende Umsatzsteuer gehört.  

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von die-
ser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschadens-Haftpflicht-Versicherung mit 
Selbstbehalt einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Ge-
sellschaft.“  

BEITRAG DER VERGÜTUNG ZUR FÖRDERUNG DER GESCHÄFTSSTRATEGIE UND 
ZUR LANGFRISTIGEN ENTWICLKLUNG  

Das Vergütungssystem entspricht den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex in der Fassung vom 28. April 2022. 

Gemäß der Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex sind für die 
Vergütung ausschließlich fixe Vergütungsbestandteile nebst Auslagenersatz vorgesehen. Va-
riable, erfolgsorientierte Vergütungsbestandteile sind nicht enthalten. Die Festvergütung stärkt 
die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und leistet so einen Beitrag „zur langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft“ (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG). 

Das Vergütungssystem incentiviert Aufsichtsratsmitglieder zugleich, sich proaktiv für die „För-
derung der Geschäftsstrategie“ (vgl. § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG) einzusetzen, indem nach 
G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex der höhere zeitliche Aufwand des Vorsit-
zenden, der besonders eng an der Besprechung strategischer Fragen beteiligt ist und des 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats sowie des Vorsitzenden und der Mitglieder 
von Ausschüssen angemessen berücksichtigt wird. 
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VERGÜTUNGSBESTANDTEILE 

Die festen Vergütungsbestandteile, die Basisvergütung sowie die Zusatzvergütung für die Tä-
tigkeit im Ausschuss, ergeben sich zusammengefasst wie folgt:  

 

 

Im Falle, dass ein Aufsichtsratsmitglied dem Aufsichtsrat nicht während des gesamten Ge-
schäftsjahres angehört, wird die Vergütung zeitanteilig nach vollen Monaten gewährt.  

Des Weiteren erstattet die Gesellschaft die durch die Ausübung des Amts vernünftigerweise 
entstehenden Auslagen sowie eine etwaig auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfal-
lende Umsatzsteuer. 

Schließlich werden die Aufsichtsratsmitglieder auf Kosten der Gesellschaft in eine von der 
Gesellschaft unterhaltene Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit 
eine solche besteht. 

KEINE VARIABLE VERGÜTUNG, KEINE VERGÜTUNGSBEZOGENEN RECHTSGE-
SCHÄFTE 

Da das Vergütungssystem keine variablen Vergütungsbestandteile beinhaltet, entfallen Anga-
ben gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 6, 7 AktG. 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist unmittelbar in der Satzung festgesetzt, so dass 
keine vertraglichen vergütungsbezogenen Rechtsgeschäfte im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 AktG abgeschlossen worden sind. 

AUFSCHUBZEITEN 

Die Vergütung wird nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres gezahlt. Aufschubzeiten für die 
Auszahlung von Vergütungsbestandteilen sind nicht vorgesehen. 

EINBEZIEHUNG DER VERGÜTUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN DER 
ARBEITNEHMER 

Die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer wurden bei der Festset-
zung des Vergütungssystems nicht berücksichtigt. 

FESTSETZUNG, UMSETZUNG UND ÜBERPRÜFUNG DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 

Das Vergütungssystem und die konkrete Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder werden durch 
die Hauptversammlung festgesetzt, die gemäß § 113 Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre 
Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder fasst. Ein bestätigender Beschluss 

Vergütungs- 
bestandteil 

Vorsitzender Stellvertretender 
Vorsitzender 

Ordentliches 
Mitglied 

Basisvergütung EUR 80.000,00 EUR 60.000,00 EUR 40.000,00 

Ausschusstätigkeit EUR 20.000,00  EUR 10.000,00 

Weitere Ausschus-
stätigkeit 

- - EUR 5.000,00 
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ist zulässig und setzt die einfache Stimmenmehrheit voraus. Kommt ein bestätigender Be-
schluss nicht zustande, so ist spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversamm-
lung ein überprüftes Vergütungssystem zur Beschlussfassung vorzulegen. Eine materielle Än-
derung des in der Satzung festgesetzten Vergütungssystems und der Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder erfordert einen Beschluss mit satzungsändernder Mehrheit. 

Es findet eine regelmäßige Überprüfung der Vergütung des Aufsichtsrats durch die Verwal-
tung, den Vorstand und den Aufsichtsrat selbst statt. Hierbei werden insbesondere die zeitliche 
Inanspruchnahme, der Umfang der Aufgaben und die finanzielle Situation der Gesellschaft 
berücksichtigt; des Weiteren die Vereinbarkeit der Vergütung mit etwaigen gesetzlichen Vor-
gaben, den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, den Erwartungen 
des Kapitalmarkts und die Marktangemessenheit der Vergütung. Sollten Vorstand und Auf-
sichtsrat Anlass für eine Änderung sehen, werden sie der Hauptversammlung ein angepasstes 
Vergütungssystem vorschlagen. Mindestens alle vier Jahre wird das Vergütungssystem der 
Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Interessenkonflikte im Zusammenhang 
mit dem Vergütungssystem des Aufsichtsrats sind in der Vergangenheit nicht vorgekommen. 
Interessenkonflikten bei der Überprüfung des Vergütungssystems wirkt die gesetzliche Kom-
petenzordnung entgegen, da die letztendliche Entscheidungsbefugnis über die Aufsichtsrats-
vergütung der Hauptversammlung zugewiesen ist und dieser ein Beschlussvorschlag sowohl 
des Vorstands als auch des Aufsichtsrats unterbreitet wird, mithin bereits in den gesetzlichen 
Regelungen ein System der gegenseitigen Kontrolle vorgesehen ist. Im Übrigen gelten die 
allgemeinen Regeln für Interessenkonflikte, wonach solche offenzulegen und angemessen zu 
behandeln sind. 

Darüber hinaus haben die Aktionäre unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, 
das Vergütungssystem und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nebst etwaiger Ände-
rungsvorschläge zum Gegenstand der Tagesordnung einer Hauptversammlung zu machen 
bzw. entsprechende (Gegen-)Anträge zu stellen. 

 


